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Persönlicher / telefonischer Kontakt ist mir grundsätzlich lieber

Auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen

Informationen auf den Internetseiten waren nicht ausreichend

Das ist so unübersichtlich, da habe ich gar nicht erst nachgeschaut

Habe ich versucht, aber nichts gefunden

Das habe ich gar nicht erst versucht

Auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen

Persönlicher / telefonischer Kontakt ist mir grundsätzlich lieber

Habe die Antwort auf meine Fragen nicht gefunden

Persönliche / telefonische Beratung war unkomplizierter

Habe mich nur an anderer Stelle beraten lassen

Kein Austausch möglich, sondern nur ein Abruf von Informationen

Musste Unterlagen vorlegen und deshalb persönlich vor Ort sein

Eine Beratung über das Internet funktioniert generell nicht gut 

Ich lasse die Steuererklärung von einem Steuerberatungsbüro machen

Es war mir lieber, das Formular in Papierform auszufüllen

Aus Datenschutzgründen

Die Online-Identifizierung war mir zu aufwendig

Es gab technische Probleme 

Ich wollte bei der Abgabe nochmal etwas nachfragen  

und deshalb vor Ort sein

 ▼ Weshalb haben Sie sich nicht über das Internet an die Behörde gewandt…

BASIS: : Alle Befragten mit Steuererklärung, bei denen Informationssuche, Beratung oder Abgabe nicht online bei der Behörde erfolgte; Angaben in Prozent
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…um Informationen zu erhalten?

…zur Beratung?

…zum Einreichen der Steuererklärung?
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Hinderungsgründe für eine Abwicklung 
der Steuererklärung über das Internet
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Sprachassistenten können internet- 
basierte Bürgerdienste einer breiteren 
Nutzergruppe zugänglich machen

Die überwiegende Mehrheit der BürgerInnen 
kommuniziert bei der Steuererklärung nicht mit 
der Behörde, sondern vertraut BeraterInnen oder 
Bekannten. Die aktuellen internetbasierten  
Bürgerdienste adressieren diese Bedarfe für die  
BürgerInnen also nur unzureichend. Kommuni- 
kationszentrierte Dienste mit Sprachassisten-
ten werden vor allem von vielen „Digital Natives“ 
selbstverständlich im täglichen Leben verwendet. 
Informations- und Beratungsfunktionen über einen 
Sprachassistenten, der nachweislich vertrauens- 
würdig realisiert ist, würden nicht nur diese Ziel-
gruppe einbeziehen, sondern auch Personen, die  
die derzeitigen Funktionen nicht bedienen können, 
z. B. aufgrund körperlicher Beeinträchtigungen.

Dr. Sönke E. Schulz
Vorsitzender des Vorstands,  
Nationales E-Government  
Kompetenzzentrum NEGZ e.V.

AUS SICHT DER BEFRAGTEN SPRECHEN  
VERSCHIEDENE GRÜNDE DAGEGEN, SICH IM 
ZUGE DER ERSTELLUNG EINER STEUERER- 
KLÄRUNG PER INTERNET AN DIE BEHÖRDEN 
ZU WENDEN. 

▶ Dementsprechend gibt es nicht die eine 
zentrale Hürde, deren Abschaffung zu einer 
deutlichen Zunahme der Online-Aktivitäten bei 
der Steuererstellung führen würde. Es wird aber 
deutlich, dass gerade in Deutschland ein Wahr-
nehmungsproblem vorliegt: 

Sowohl Information als auch Beratung werden 
vor allem deswegen nicht über das Internet bei 
den Behörden gesucht, weil die Betroffenen gar 
nicht auf die Idee kommen. Zudem wird hierbei 
die Problemlösungskompetenz der Behörde im 
Allgemeinen wie auch der Behörde in Kombina-
tion mit dem Internet im Speziellen nicht hoch 
eingeschätzt: Fast ebenso viele OnlinerInnen 
haben gar nicht erst versucht, über das Internet 
Beratung von den Behörden zu erhalten. Hier 
gilt es, aktiv über die Beratungsmöglichkeiten zu 
informieren und die Behörden als kompetente 
Anlaufstelle mit einer übersichtlichen Internet-
präsenz in der Wahrnehmung der BürgerInnen zu 
verankern. 

Bei allen drei Prozessschritten Informations-
suche, Beratung und Abgabe gibt es aber auch 
einen Anteil von zwischen 10 und 20 Prozent der 
BürgerInnen, die sich online an die Behörden ge-
wandt haben, dabei aber nicht erfolgreich waren. 
Die Gründe dafür sind vor allem Unübersichtlich-
keit (Informationen wurden nicht gefunden), aber 
teilweise auch technische Probleme. 

Auffallend ist, dass in Österreich deutlich 
häufiger inhaltliche Hinderungsgründe genannt 
werden als in den Nachbarländern. Dies lässt ver-
muten, dass dort eine Online-Kontaktaufnahme 
zu den Behörden naheliegender erscheint und 
eher unternommen wird, aber die mangelhafte 
Ausgestaltung etc. häufiger zu einem Wechsel 
des Kontaktkanals führt. Schweizer OnlinerInnen 
hingegen präferieren den persönlichen Kontakt 
generell etwas mehr, zudem spielt hier die Abgabe 
in Papierform eine stärkere Rolle. 

INTERAKTION
Steuererklärung im Dreiländervergleich
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VERHALTENE AKZEPTANZ BEI ONCE-ONLY, 
NUR ETWA JEDE:R FÜNFTE ONLINER:IN LEHNT 
DAS PRINZIP AB. SICHERHEIT UND KONTROLLE 
MÜSSEN FÜR DIE NUTZER:INNEN GEWÄHR-
LEISTET SEIN. 

▶ Once-Only bedeutet, dass Informationen den 
Behörden nur ein einziges Mal zur Verfügung ge-
stellt werden müssen und diese dann mit Zustim-
mung der jeweiligen Person auf die gespeicherten 
Informationen zugreifen können. Damit wird ein 
mehrfaches Erfassen überflüssig. 

Die OnlinerInnen sind sich aktuell noch nicht 
sicher, wie sie einer solchen Vorgehensweise 
gegenüberstehen: In Deutschland beurteilen die 
meisten das Once-Only-Prinzip neutral, haben 
sich also dazu noch kein abschließendes Urteil 
gebildet. Die generelle Tendenz ist aber eher 
positiv. Once-Only erhält in allen drei Ländern 
mehr Zustimmung als Ablehnung. Zudem 
sind Männer aufgeschlossener als Frauen. In 
Österreich, dem einzigen Land, das das Prinzip 
zumindest teilweise umsetzt, ist die positive 
Grundstimmung am größten bzw. die negative 
am kleinsten. Das lässt vermuten, dass hier die 
Akzeptanz durch erste Erfahrungen gestiegen 
ist bzw. die konkrete Ausgestaltung vorhandene 
Vorbehalte verringern konnte. Für Deutschland 
und die Schweiz bedeutet das, dass bei ent-
sprechend positivem Publikmachen und ersten 
konkreten Erfahrungen gute Chancen bestehen, 
Once-Only in der Gesellschaft von Anfang an 
positiv zu besetzen. 

Das Once-Only-Prinzip

Neutrale bis positive  
Grundeinstellung gegenüber  
Once-Only

 ▶ Sicherheitsaspekte und Datensouveränität  
von höchster Bedeutung.

 ▶ Proaktives Handeln des Staates in Deutschland 
und der Schweiz noch schwer vorstellbar.

EHER POSITIV NEUTRAL

 ▼ Stellen Sie sich vor, die öffentliche Verwaltung 
erhebt jede notwendige Information von Ihnen 
nur ein einziges Mal. Wie stehen Sie zu diesem 
Konzept der einmaligen Datenerfassung 
(Once-Only)?

■ Deutschland        ■ Österreich        ■ Schweiz    BASIS: Alle Befragten – DE (n = 1.055), AT (n = 1.005), CH (n = 1.055); Angaben in Prozent
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39INTERAKTION
Das Once-Only-Prinzip

KONTROLLE UND SICHERHEIT SIND BEI  
ONCE-ONLY AM WICHTIGSTEN, EINEN  
PROAKTIV HANDELNDEN STAAT KÖNNEN 
DEUTSCHE UND SCHWEIZER:INNEN SICH 
NOCH ETWAS SCHWER VORSTELLEN.

▶ Wie sollte aus Sicht der Befragten das Once-
Only-Prinzip idealerweise ausgestaltet sein 
bzw. welche Aspekte sind den Onlinern wichtig, 
welche weniger? Direkt nach der Bedeutsamkeit 
einzelner Serviceleistungen bzw. Eigenschaften 
gefragt, fällt es den Befragten schwer, sich von  
irgendeiner Ausgestaltungsmöglichkeit über-

haupt zu distanzieren. Dementsprechend sind 
alle Aspekte zumindest für ca. die Hälfte der 
Befragten von gewisser Relevanz. Allerdings 
werden klare Abstufungen sichtbar: Sicher-
heitsaspekte stehen auf der Rangliste ganz 
oben. Alles, was mit Datenschutz und Daten-
kontrolle zu tun hat, wird in allen drei Ländern 
mit der höchsten Wichtigkeit eingestuft. Das 
gilt gerade auch für Österreich, wo bereits erste 
Erfahrungen vorliegen: Once-Only bekommt 
hier die größte Zustimmung, gleichzeitig haben 
die ÖsterreicherInnen aber auch die höchsten 
Anforderungen. 

Wichtigkeit bestimmter Merkmale

 ▼ Wie wichtig sind für Sie persönlich nachfolgende Serviceleistungen bzw. 
Eigenschaften im Zusammenhang mit dem Once-Only-Prinzip?  

BASIS: Alle Befragten – DE (n = 1.055), AT (n = 1.005), CH (n = 1.055); Top3-Boxes: Äußerst wichtig, Sehr wichtig, Etwas wichtig; Angaben in Prozent

■ Deutschland        ■ Österreich        ■ Schweiz    

Meine persönlichen Daten sind  
vollständig geschützt

Ich kann die Freigabe meiner Informationen  

jederzeit widerrufen

Ich habe vollständige Kontrolle über alle Daten,  

die über mich gespeichert werden

Die Handhabung ist einfach und ich kann problemlos zustimmen oder ablehnen,  

wenn einzelne Behörden meine Daten verwenden wollen

Ich möchte bei jeder einzelnen Nutzung meiner Daten explizit gefragt werden,  

ob die Informationen weitergegeben werden dürfen

Da die Behörde meine Daten kennt, informiert sie mich aktiv, wenn ich z. B.  

meine Steuererklärung abgeben muss oder mein Reisepass etc. ausläuft

Da die Behörde meine Daten kennt, informiert sie mich aktiv,  

wenn ich einen Anspruch auf eine bestimmte Leistung habe

Da die Behörde meine Daten kennt, zahlt sie mir sofort aktiv  

finanzielle Leistungen, wenn ich einen Anspruch darauf habe

Die Behörden können bereits gespeicherte Unterlagen einfach nutzen,  

ohne dass ich selbst tätig werden muss

Da die Behörde meine Daten kennt, fordert sie sofort aktiv finanzielle Leistungen  
oder Gebühren, wenn ich einen Anspruch verliere oder eine Verpflichtung entsteht

Die Möglichkeit, auch Informationen und Dokumente von nicht-staatlichen  

Institutionen wie Arbeitgeber, Banken, Krankenkasse zu hinterlegen
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Proaktives staatliches Handeln ist  
in Österreich wichtiger als in Deutschland  
oder der Schweiz 

EIN ZWEITER THEMENKOMPLEX BELEUCHTET 
DAS PROAKTIVE HANDELN DES STAATES UND 
ERFASST, WIE WICHTIG ES BÜRGER:INNEN IST, 
DASS DER STAAT DIE VORHANDENEN DATEN 
AKTIV ZU INFORMATIONS- ODER VERWAL-
TUNGSZWECKEN NUTZT, BEISPIELSWEISE ZUR 
ERINNERUNG AN DIE ANSTEHENDE STEUER-
ERKLÄRUNG ODER BEIM ENTSTEHEN EINES 
LEISTUNGSANSPRUCHS.

▶ Diese Funktionalitäten werden generell als 
weniger wichtig angesehen. In Österreich werden 
die Aspekte „aktive Information bei einem An-
spruch“ sowie „aktive Auszahlung einer Leistung“ 
allerdings fast ebenso wichtig eingestuft wie 
Sicherheitsaspekte und damit zum Teil deutlich 
relevanter als in den beiden Nachbarländern. 
Das Konzept von beispielsweise der antragslosen 
Familienbeihilfe in Österreich führt vermutlich 
dazu, dass die BürgerInnen diese Form des  
Service nicht mehr missen möchten. In Deutsch-
land hingegen herrscht gegenüber einer 
aktiven Nutzung der Informationen seitens der 
Verwaltung die größte Zurückhaltung. 

Das gilt besonders für eine aktive Forderung von 
Leistungen oder Gebühren seitens des Staates, 
was aber auch in den Nachbarländern tenden-
ziell am wenigsten wichtig ist. Sobald der Staat 
vorhandene Informationen nutzt, um Gebühren 
oder finanzielle Leistungen aktiv einzufordern, 
sinkt die Wichtigkeit um rund zehn Prozentpunk-
te. Somit lässt sich festhalten, dass BürgerInnen 
Once-Only eher akzeptieren, wenn es für sie mit 
Vorteilen verbunden ist.

Der letzte Aspekt bei der Ausgestaltung von 
Once-Only betrifft das Einbeziehen von nicht-
staatlichen Unterlagen in die Datenspeicherung. 
Diese Erweiterung von Once-Only ist nur noch 
für gut die Hälfte der Befragten von Interesse 
und im Gesamtvergleich auf dem letzten Platz. 
Immerhin sieht damit aber dennoch eine knappe 
Mehrheit die Chancen, die mit dieser Möglichkeit 
eines zentralen Speicherplatzes aller wichtigen 
Dokumente in einem sogenannten Bürgerkonto 
verbunden sind. Bei einer direkten Abfrage, wie 
wohl sich BürgerInnen mit der Speicherung 
von privaten Unterlagen auf einer Behörden-
plattform fühlen, fällt die Akzeptanz deutlich 
niedriger aus, wie der eGovernment MONITOR 
2018 zeigte6. 

6 eGovernment MONITOR 2018, S. 32-35
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Vertrauen in den Staat  
ist Voraussetzung für die  
Online-Verwaltung

Der Staat muss unter Beweis stellen, dass er  
die digitale Souveränität der BürgerInnen schützt 
und gewährleistet. Garanten dafür sind hoch- 
sichere IT-Systeme und absolute Transparenz über 
die Datennutzung. Nur wenn die BürgerInnen  
dem digitalen Staat vertrauen, werden sie auch 
Online-Leistungsbündel der Verwaltung akzep- 
tieren und nutzen.

Dr. Johann Bizer
Vorstandsvorsitzender Dataport AöR

INTERAKTION
Das Once-Only-Prinzip

 -14 

 +12 

DER WUNSCH NACH DATENSOUVERÄNITÄT 
ÜBERWIEGT WEITERHIN GEGENÜBER BEQUEM-
LICHKEITSASPEKTEN

▶ Vor die Wahl gestellt, möchte die Mehrheit in 
allen drei Ländern die Hoheit über ihre Daten 
behalten und Aktualisierungen lieber selbst 
vornehmen, als sie den Behörden zu überlassen. 
In Deutschland hat sich an dieser Einstellung ge-
genüber 2017 nichts geändert, in der Schweiz hat 
das Sicherheitsbedürfnis in diesem Zusammen-
hang im gleichen Zeitraum sogar noch deutlich 
zugenommen. In Österreich wurde die Frage 2017 
nicht gestellt, daher fehlt hier die Vergleichsmög-
lichkeit.

Aktualisierung von  
Kontakt- und Vertragsdaten

■ Deutschland        ■ Österreich        ■ Schweiz    
BASIS: Alle Befragten – DE (n = 1.055), AT (n = 1.005), CH (n = 1.055); Angaben in Prozent ;  
Abweichungen zu 2017 in Prozentpunkten

 ▼ Welcher der nachfolgenden Aussagen stimmen Sie eher zu?

Meine Kontakt- und Vertragsdaten sollten anhand der vorliegenden 

Informationen von den Behörden automatisch aktualisiert werden.

Ich möchte selbst alle Kontakt- und Vertragsdaten aktualisieren, 

da ich der automatisierten Abfrage und Zusammenstellung von  

Verwaltungsdaten skeptisch gegenüber stehe.

Stimme keiner der beiden Aussagen zu.
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